
Aktion 5.1 – Begegnungen junger Menschen mit Verantwortlichen
der Jugendpolitik

Transnationale oder nationale Jugendseminare sollen die europäische Jugendarbeit
stärken, indem sie einen strukturierten Dialog zwischen jungen Menschen und
Verantwortlichen für Jugendpolitik auf lokaler, regionaler, nationaler und internationaler
Ebene herstellen.

Der Strukturierte Dialog bezeichnet Diskussionen zu ausgewählten Themen, deren
Ergebnisse die Politikgestaltung verbessern helfen.

Aktivitäten im Strukturierten Dialog können in Form von Seminaren, Konferenzen,
Konsultationen und anderen Formaten und auf lokaler, regionaler, nationaler und
internationaler Ebene stattfinden. Diese Aktivitäten unterstützen die aktive Beteiligung
junger Menschen und ihre Interaktion mit Entscheidungsträgern und schaffen so
Plattformen für Debatten zwischen allen interessierten Parteien, die es ihnen
ermöglichen, Positionen und Vorschläge zu formulieren und diese dann in konkrete
Handlungen zu überführen.

Dauer

Die Projektdauer liegt zwischen drei und 18 Monaten. Ein transnationales Jugendseminar
soll zwischen einem und sechs Tagen dauern; bei nationalen Jugendseminaren gibt es
keine Beschränkung der Aktivitätsdauer.

Partner

Für transnationale Jugendseminare sind Partner aus mindestens fünf Programmländern
erforderlich.

Als Partner kommen für nationale und transnationale Jugendseminare jede
gemeinnützige Organisation oder öffentliche Einrichtung mit Sitz in einem der
Programmländer in Frage.

TeilnehmerInnen

Mindestens 15 jugendliche TeilnehmerInnen bei nationalen Jugendseminaren.
Mindestens 30 jugendliche TeilnehmerInnen bei transnationalen Jugendseminaren.

Antragstellung

Der Partner, in dessen Land die Aktivität stattfindet, übernimmt die Rolle des
Koordinators und beantragt alle Kosten bei seiner Nationalagentur.

Förderung

Die Förderung kann bis zu 75% der Projektkosten decken. Die maximale
Förderhöchstsumme beträgt 50.000,- Euro (inklusive 7% Pauschale für indirekte Kosten
und „Verbreitung und Verwendung von Projektergebnissen“).

Weitere Infos oder
Beratung

Das Team Aktion 5.1
hilft Ihnen gerne weiter.

E-Mail:

 initiative@jfemail.de

http://www.jugendfuereuropa.de/jfe/direktkontakt/#4
mailto:initiative@jfemail.de


Förderfähige Länder

EU-Mitgliedsländer

Belgien, Bulgarien, Dänemark, Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland,
Irland, Italien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande, Österreich, Polen,
Portugal, Rumänien, Schweden, Slowakische Republik, Slowenien, Spanien, Tschechische
Republik, Ungarn, Vereinigtes Königreich, Zypern

EFTA-Länder

Island, Liechtenstein, Norwegen, Schweiz

Assoziierte Länder

Kroatien, Türkei

Antragsfristen

Antragsfristen Projektbeginn zwischen

1. Februar 01.05. und 31.10.

1. Mai 01.08. und 31.01.

1. Oktober 01.01. und 30.06.

Altersgrenzen

Aktionsbereich
untere

Altersgrenze
obere

Altersgrenze
Ausnahmen

Aktion 5.1 -Jugendseminare
15 30 keine Ausnahmen


